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Öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zur Europäischen Bürgerinitiative – Stellungnahme   Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) ermög-licht es Unionsbürgerinnen und Unionsbür-gern1 die Europäische Kommission zur Vorlage eines Rechtsetzungsvorschlages im Rahmen ih-rer Befugnisse aufzufordern. Themen, die aus Sicht der Unionsbürger nicht ausreichend Be-achtung finden, können so aktiv auf die Tages-ordnung der Europäischen Union (EU) gesetzt werden.2 Die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europä-ischen Parlaments und des Rates vom 16. Feb-ruar 2011 über die Bürgerinitiative (VO (EU) Nr. 211/2011)3 etablierte mit der EBI ein Instru-ment, das einen transnationalen Kommunikati-onsprozess ermöglichen und damit grundsätz-lich die Attraktivität europäischer Themen und Debatten auch für nationale Medien und damit einhergehend für die Unionsbürger steigern kann. Die EBI ist allerdings in ihrer jetzigen Aus-gestaltung nicht in der Lage eine europäische Öffentlichkeit zu fördern oder gar aufzubauen, da sie sich einerseits vor allem an in finanzieller und bildungstechnischer Hinsicht privilegierte Gruppen der Gesellschaft richtet und anderer-seits für die Initiatoren in der derzeitigen Um-setzungsform zu große politische und organisa-torische Herausforderungen bestehen.4  Aus diesen Gründen ist zu begrüßen, dass die Europäische Kommission Verbesserungsvor-schläge zu erkannten Mängeln in den beste-henden Regelungen und Verfahren zur EBI im                                                            1 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.   2 Vgl. Europäische Kommission: https://www.boell.de/de/2013/09/06/die-euro-paeische-buergerinitiative-ein-huerdenlauf, 11.08.2017. 

Rahmen der öffentlichen Konsultation einho-len möchte.  Im Folgenden wird näher auf die bestehenden Schwierigkeiten und entsprechende Verbesse-rungsempfehlungen zum EBI-Verfahren einge-gangen. Dabei konzentriert sich diese Stellung-nahme auf zwei Verbesserungsmöglichkeiten zur derzeit geltenden Verordnung. Verbesserungsempfehlungen zur derzeit gel-tenden Verordnung: 1. Entwicklung einer netzwerkbildenden In-ternetplattform zur Erleichterung der Bil-dung eines Bürgerausschusses als Voraus-setzung für die Registrierung einer Euro-päischen Bürgerinitiative  2. Übertragung der Verantwortung für Über-setzungen an die EU  zu 1) Entwicklung einer netzwerkbildenden In-ternetplattform zur Erleichterung der Bildung eines Bürgerausschusses als Voraussetzung für die Registrierung einer Europäischen Bür-gerinitiative Zur Einreichung einer Bürgerinitiative ist nach Artikel 3 Absatz 2 der VO (EU) Nr. 211/2011 ein Bürgerausschuss zu bilden, der aus mindestens sieben Unionsbürgern besteht, die in sieben verschiedenen Mitgliedsstaaten ansässig sind. Diese Anforderung soll eine gewisse geographi-sche Repräsentativität für eine europäische 
3 Die Verordnung stützt sich auf die primär-rechtliche Verankerung der EBI in den Art. 11 Abs. 4 EUV und 24 Abs. 1 AEUV. 4 Vgl. Hieber 2014, S. 91f.; Vgl. Hrbek 2012, S. 43. 
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Bürgerinitiative sicherstellen. Gleichzeitig führt diese Grundvoraussetzung jedoch dazu, dass die Bildung eines Bürgerausschusses haupt-sächlich privilegierten Unionsbürgern vorbe-halten ist. Denn nicht nur ein hoher Bildungs-grad und überdurchschnittlich ausgeprägte Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch ein internationaler Bildungs- oder Karriereverlauf sind faktisch zum Aufbau eines transnationalen Netzwerks und damit zur Bildung eines Bürger-ausschusses notwendig.5 Damit dürfte dem Großteil der Unionsbürger die vollumfängliche Nutzung des Instruments der EBI kaum möglich sein.  Des Weiteren ist die Unterstützung eines Bür-gerausschusses durch etablierte politische Or-ganisationen notwendig, um den hohen Res-sourcenaufwand einer Bürgerinitiative bewälti-gen zu können. Denn diese verfügen über eine Organisationsstruktur, eine Mitgliederbasis und finanzielle Ressourcen für größere Kam-pagnen zur Unterschriftensammlung. Auch er-möglichen diese eine starke Vernetzung mit an-deren Organisationen sowie den Zugang zu Medien und der Öffentlichkeit.6  Um das Agenda-Setting-Instrument für mög-lichst viele Unionsbürger nutzbar zu machen und damit auch die demokratische Legitima-tion der EU sowie den europäischen Integrati-onsprozess zu stärken7, wird die Entwicklung einer öffentlichen Internetplattform zur Netz-werkbildung vorgeschlagen. Auf dieser sollen einzelne EU-Bürger die Möglichkeit bekom-men, eigene Ideen zu einem Initiativanliegen zu präsentieren, um so ortsungebunden Gleichgesinnte zur Bildung eines Bürgeraus-schusses finden und schrittweise das für ein 
                                                           5 Vgl. Quittkat 2013: https://www.boell.de/de/2013/09/06/die-euro-paeische-buergerinitiative-ein-huerdenlauf, 11.08.2017.; Vgl. Quittkat 2012, S.70f. 

EBI-Verfahren notwendige Netzwerk mit ande-ren Unionsbürgern oder auch Organisationen aufbauen zu können.  Zwar würde auch weiterhin für Bürger ohne ausreichende Fremdsprachenkenntnisse das Problem der Sprachbarrieren bestehen, dieses könnte allerdings zum Teil dadurch ausge-räumt werden, dass sich auf den ersten Eintrag eines Initiativanliegens weitere Interessierte o-der etablierte Organisationen in der entspre-chenden Ausgangssprache melden und diese über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, um das Initiativanliegen voranzutreiben. Selbst wenn die Bildung eines Bürgerausschusses nicht zustande kommen sollte, so würde die beschriebene digitale Infrastruktur dennoch eine Plattform für einen aktiven Austausch über europäische Themen schaffen und den Unionsbürgern das politische System der EU näherbringen.  Des Weiteren würde der gesamte Zugang zu ei-nem EBI-Verfahren durch eine solche Internet-plattform leichter und benutzerfreundlicher, da diese bereits in einer der Bürgerinitiative vorgeschalteten Phase der Ideenfindung und -artikulierung ansetzt. Es bestünde nicht mehr zwingend die Voraussetzung, dass ein Unions-bürger, der sich aktiv in der EU einbringen möchte, bereits über ein transnationales Netz-werk verfügen muss, um Unionsbürger anderer Mitgliedsstaaten für die Bildung eines Bürger-ausschusses begeistern zu können.  Die Gestaltung und der Aufbau der Plattform könnten zudem die Prüfung einer der Bedin-gungen für die Registrierung einer Bürgerinitia-tive nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der VO (EU) Nr. 211/2011 unterstützen. Danach ist von der Kommission zu prüfen, ob die geplante Bür-gerinitiative nicht offenkundig außerhalb des 
6 Vgl. Hrbek 2012, S. 44. 7 Vgl. Ponzano 2012, S.36. 
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Rahmens liegt, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Union vorzulegen.8 Allein die durchzuführende Prüfung der Verbandskompetenz der Europäi-schen Union in Verbindung mit dem Subsidiari-tätsprinzip setzt ein bestimmtes Vorwissen über die EU voraus, das über Grundkenntnisse hinausgeht. Zusätzlich ist ebenfalls die Organ-kompetenz der Europäischen Kommission zu beachten, so dass sich für die Initiatoren insge-samt eine komplexe Prüfung ergibt. Auch die bisher gemachten Erfahrungen mit Bürgeriniti-ativen zeigen, dass „eine große Zahl der vorge-schlagenen Bürgerinitiativen offenkundig nicht in die Zuständigkeit der Kommission fällt“9. Dies zeigt somit, dass die Initiatoren durch die hohe Komplexität dieser Prüfung vor eine große Herausforderung gestellt werden und diesen eine Hilfestellung an die Hand gegeben werden sollte. Die von der Kommission zur Ver-fügung gestellte digitale Infrastruktur in Form einer Internetplattform sollte daher so pro-grammiert sein, dass im Prozess der Veröffent-lichung eines Anliegens auf der Internetseite, dieses durch vorgegebene Auswahlmöglichkei-ten einem Kompetenzbereich der Kommission zuzuordnen ist. Dies würde eine erste automa-tische „Vorprüfung“ ermöglichen. Können Initi-atoren ihr Anliegen nämlich keinem Kompe-tenzbereich der Kommission zuordnen, wer-den sie – noch vor dem Prozess der Bildung ei-nes Bürgerausschusses – von der Plattform in-formiert, dass eine solche Initiative aufgrund fehlender EU-Kompetenzen nicht weiterver-folgt werden sollte oder so angepasst werden muss, dass sie in den Befugnisbereich der Kom-mission fällt. Zudem bestünde die Möglichkeit innerhalb der Aufbereitung der Internetplatt-form entsprechende Erläuterungen zu den Ver-bands- und Organkompetenzen anzubringen 
                                                           8 Vgl. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der VO (EU) Nr. 211/2011. 9 Europäische Kommission 2015, S.16. 

und damit das Verständnis über das politische System der Europäischen Union zu erhöhen.  Die vorgeschlagene digitale Infrastruktur könnte beispielsweise an die bestehende Inter-netseite zur EBI (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de) angeknüpft werden. Die Infrastruktur der Internetplatt-form sollte zudem in allen Amtssprachen der EU zur Verfügung stehen.  zu 2) Übertragung der Verantwortung für Übersetzungen an die EU Sofern ein Vorschlag die genannten Hürden der Bildung eines Bürgerausschusses und die Zuläs-sigkeitsprüfung überwindet, wird diese regis-triert. Danach kann die registrierte Initiative von den Organisatoren einer EBI in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden, um möglichst viele Unionsbürger als potenzielle Unterstützer zu erreichen. Die Übersetzungen liegen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 211/2011 allerdings in der Verantwortung der Organisatoren einer Bürgerinitiative. Nach dem Bericht der Kommission über die Anwen-dung der VO (EU) Nr. 211/2011 über die Bür-gerinitiative10 hatten die Organisatoren in der Vergangenheit Schwierigkeiten, die erforderli-che Genauigkeit ihrer Übersetzung zu gewähr-leisten.11 Auch trotz der übermittelten Anmer-kungen der Kommission, die vor Veröffentli-chung der Übersetzungen prüft, „ob keine of-fenkundigen, signifikanten Unstimmigkeiten zwischen der Übersetzung und der Originalfas-sung des Titels, des Gegenstands und der Ziele der vorgeschlagenen Initiative bestehen“12, waren teilweise mehrfach Überarbeitungen durch die Organisatoren notwendig, um die er-forderliche Genauigkeit zu gewährleisten. 
10 COM (2015) 145 final. 11 Vgl. Europäische Kommission 2015, S.16. 12 Europäische Kommission 2015, S.8. 
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Auch der naheliegende Rückgriff auf Überset-zer oder Übersetzungsagenturen erscheint zu-mindest für finanzschwache Gruppen nicht möglich zu sein. Eine dadurch möglicherweise verursachte Beschränkung auf nur wenige Sprachen schließt einen großen Teil der Uni-onsbürgerschaft von der gemeinsamen Wil-lensartikulierung aus, da viele Unionsbürger nicht über ausreichende Sprachkompetenzen verfügen, um ein Initiativanliegen in der Ver-kehrssprache Englisch zu verstehen. Dies führt erneut dazu, dass das Verfahren der Bürgerini-tiative nur den o.g. Gesellschaftsgruppen vor-behalten bleibt.13 Von einer aktiven Gestaltung des Willensbildungsprozesses im Rahmen einer Unterstützungsbekundung durch den Großteil der Unionsbürger kann dann nicht mehr ausge-gangen werden. Dies widerspricht wiederum dem Ziel der EBI, diese als Beitrag zu einer grö-ßeren Bürgernähe der EU und zur Herstellung einer europäischen Öffentlichkeit zu nutzen. Die Überwindung der Sprachbarrieren stellt eine essentielle Grundvoraussetzung dar, um allen Unionsbürgern einen gleichberechtigten Zugang zur Willensartikulierung in der EU zu er-möglichen.14 Aus diesem Grund wird eine komplette Über-tragung der Verantwortung für die Übersetzun-gen der Bürgerinitiativen in allen 24 Amtsspra-chen der EU auf die EU vorgeschlagen. Seit Ok-tober 2014 hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) eigenmächtig be-gonnen, die mit der Kommission abgestimmten Originaltexte der einzelnen Bürgerinitiativen in alle Amtssprachen der EU zu übersetzen. Es wurden die EBI-Beschreibungen, die jeweils 800 Zeichen umfassen dürfen, in die weiteren 23 Amtssprachen übersetzt.15 Dieses Vorgehen ist sehr zu begrüßen und sollte durch entspre-
                                                           13 Vgl. Hieber 2014, S.186.  14 Vgl. Hieber 2014, S.185 ff. 

chende Ergänzungen in der VO im EBI-Verfah-ren verankert werden. Alternativ wäre auch ein Verweis auf den Artikel 4 der VO zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirt-schaftsgemeinschaft möglich, nach dem Schriftstücke von allgemeiner Geltung in allen Amtssprachen abzufassen sind. Von beiden Vorschlägen wurde allerdings bisher abgese-hen. Dies ist nicht nachvollziehbar, auch da be-reits in der gängigen Praxis neben den europä-ischen Rechtsakten auch unter anderem unver-bindliche Handlungen der EU unter den unbe-stimmten Rechtsbegriff „der allgemeinen Gel-tung von Schriftstücken“ des Artikels 4 der VO zur Sprachenfrage subsumiert werden.16 Die Bürgerinitiativen, die einen Beitrag zur Schaf-fung einer europäischen Öffentlichkeit leisten sollen, wurden hingegen bislang davon ausge-schlossen.  Unter Berücksichtigung der durch die Über-nahme der Übersetzungsarbeit entstehenden Kosten für die Europäische Union erscheint die-ses Vorgehen dennoch angemessen. Der Auf-wand sollte es der EU wert sein, um gewähr-leisten zu können, dass alle EU-Bürger zumin-dest die Möglichkeit bekommen im Rahmen ei-ner Unterstützungsbekundung an einer EBI partizipieren zu können. Denn gerade die in der EU bestehenden Sprachbarrieren sind der ent-scheidende ausschließende Faktor, der das Entstehen und Funktionieren von supranatio-naler Kommunikation verhindert. Sofern eine gleichberechtigte Bürgerbeteiligung ge-wünscht wird und die politische Partizipation nicht nur einem kleinen Kreis der Unionsbürger (dem Führungspersonals und den Funktionä-ren, der jeweiligen etablierten politischen Or-ganisationen) vorbehalten bleiben soll, sind die entstehenden Kosten für den entstehenden 
15 Vgl. Europäischer Wirtschafts- und Sozialaus-schuss 2016, S. 3. 16 Vgl. Hieber 2014, S.186. 
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Mehrwert einer verstärkt legitimierten, gleich-berechtigten und demokratischen Europäi-schen Union auf alle Fälle angemessen.17  Zusammenfassend sollen die benannten Emp-fehlungen dazu führen, dass das durch die VO (EU) Nr. 211/20122 etablierte Instrument der EBI zukünftig nicht mehr vor allem stark ver-netzten EU-Bürgern mit ausgeprägten Fremd-sprachenkenntnissen vorbehalten bleibt. Es soll möglichst vielen Unionsbürgern aus allen gesellschaftlichen Gruppen ein realistischer Zu-gang zum EBI-Verfahren, entweder als Initiator oder Unterstützer, ermöglicht werden.  Die netzwerkbildende Internetplattform wäre nicht nur zu einer Förderung von Diskussion und Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene in der Lage, sondern könnte auch einen leichteren Zu-gang für potenzielle Organisatoren zum Ver-fahren schaffen sowie das gesamte Verständ-nis über das EBI-Verfahren erhöhen. Zusätzlich könnte die Übertragung der Verant-wortung für die im Rahmen der EBI notwendi-gen Übersetzungen auf die EU die bestehenden Sprachbarrieren mindern und infolgedessen ebenfalls einen vereinfachten Zugang zu einer EBI erreichen und wiederum zu einer gesteiger-ten Unterstützungsbekundung durch alle Ge-sellschaftsebenen führen. Unterstützt ein Uni-onsbürger eine EBI, ist zu erwarten, dass er das Thema verstärkt in den Medien verfolgt und sein europapolitisches Interesse steigt. Insgesamt ist also anzunehmen, dass durch ei-nen verbesserten Zugang zu einem europäi-schen Partizipationsinstrument einerseits das Demokratiedefizit der EU reduziert werden kann und es andererseits zur Motivierung der Unionsbürger beiträgt, sich aktiv zu engagieren und transnational zu vernetzten. Zudem wird 

vermutet, dass die Umsetzung der aufgezeig-ten Verbesserungsempfehlungen zum EBI-Ver-fahren einen Beitrag zur Schaffung einer euro-päischen Öffentlichkeit leisten kann.                                                                                        17 Vgl. Hrbek 2012, S. 47. 
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